
Zum Nachweis über den erfolgreichen Abschluss der achten Schulstufe ist die 

Ablegung einer mündlichen Externistenprüfung über Werkerziehung (Technisches 

Werken oder Textiles Werken), auf Grundlage des unten angeführten Lehrplans, 

abzulegen. 

Genaue Informationen zu den Prüfungsmodalitäten und zum Prüfungsstoff erhalten 

Sie beim zuständigen Prüfer. Setzen Sie sich zeitgerecht mit dem Prüfer in Verbindung. 

 

 

 

 

  



 



 



 


